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waltthärigkeiren fort . § . 5 . und rufen die Cingeses «

senen wieder zu den Waffen . Eine Division nimmt ihr
Hauptquartier in Bagband , die andere Ln Marienhave .
§ . 6 . Letztere und die fürstlichen Lrupprn kommen bei

Hage an einander . Nach einem dreistündigen Gefecht
werden die Renitenten zurückgeschiagrn . § . 7 . Da
sie wegen ihrer Unordnung und schlechten Anstalten dm
an der Zahl schwachem fürstlichen Truppen nicht
widerstehen können . § . 8 - Nach der schleunigen Fluche
der Renitenten , rücken dir fürstlichen Truppen in
Norden ein , worauf Norden sich wieder den kaiftrk .
Dccreten submittiret . § . 9 . und rc >. Die Com muri «
Herren in Leer bieten noch einmal die Eingesessenen auf .
Diese rücken mit zwei Lsmpagnim der ständisch - Emdee
Garnison vor Norden . § . n . Hier vor Norden wer «
den die Renitenten zrrm zweiten mahl geschlagen
und aus einander gesprengt . § . 12 . Die fürstlichen
Truppen erobern Grimersum . § - iz - Besetzen Wehner
und Leer . So gelanget der Fürst wieder zu dem
Besitz des ganzen Landes bis auf die Stadt Emdens
§ . 14 . Di « ostfriesischen Musen besingen die Siege
des Fürsten .

Zwei und dreißigstes Buch.
Won 1727 — i ? Z 4»
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§ r . In Gstfriesland rücken noch drei Lompag .
nie » Dänen ein . Diese werden auf das platte Land
verlegt . § . 2 . Hierüber beschweret sich das Emdcr
Collegium , und fodert die General - Staaken zurHard ?

hal 'ung
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habung der Landes - Pertzage auf , erhalt aber , statt et,

per befriedigenden Antwort , eine Weisung . § . z . und 4-

Der Kaiser gkbt den nieder - rheinisch - wesiphalischen

Kress - Direktoren und besonders dem König von Preu¬

ßen auf , die ostfriefische Rebellion mir bewafiitttrHand

dämpftn , und die .Rädelsführer zur Haft
'
zu brin -

Heu. . 5 . Der König von Preußen und der Bischof

von Münster drohen den Renitenten und wollen sich der

kaiserlichen. Verordnung unterziehen . § . 6 . Die Gene¬

ral - Staats « schlagen zwar den alten Ständen ihr aber«

maliges Gesuch zur Handhabung der Landes - Vertrage

gb , § . 7 . suchen aber , für sie , wenn sie sich den kaiser¬

lichen Dekreten - unterwerfen werden , eine Amnestie zu
brwürken . § . 8 - Worauf eine unbedingte . Submis¬

sion der alren Stände erfolget , § . y . Md NMMchr

hoch fruchtlos , auf den Abzug der Danen g.ngetragen ,
wird . § . io . Die Scene in Hstfriesland ist völlig ge-,
ändert Statt der wilden Anarchie tritt nun ein schreck¬

licher Ministerin Depotismus ein. §. n . Strafe ei- .

Niger gefangenen Emder Officiere . § . in . Das Auri¬

cher Collegium wird wieder in Activirat gestellet . Die
asten Stände bleiben von dem Landtage ausgeschlossen.
RachAbsierben des kaiserlichen Mit . Commissarii , Vice -

Canzlers Ritter kommt der Hofrath von Berger wieder
als Mit , Commissarius in Ostftiesland . Die

Anhänger der alten Stände verliehren die Hofnung der
erwarteten Amnestie, da der Kaiser die letztere Sudmis -

stons - Acte durch eine besondere Resolution verwirft .

§. 14 . Wider diese Resolution kommt die Stadt Emden
bef .chem Reichshofrath ein . § . r ; Bemerkung über

die Altständische und em .discke Subnüsson . H. , 6 . Die

kaiserliche Lommission ordnet elneIndemisacions -

Lasse für die gehorsame » Unrerchane » aus dem



vermögen der Reniremen an , und untersaget allen

Eingesessenen , den Renitenten Capttalien oder Zinsen

abzuführcn . § . 17 . Die Stadt Emden wird der ihr zu.

stehenden Deichhrbung und der Mir . Aufsicht der Deiche

widerrechtlich entsetzet . § 18 Die Emder -Herrlich ,

keiren werdei » sequestrirer . § . ly Nach diestr

Schwächung der Renitenten ziehen drei Compagnien
Dänen wieder ab . Die gehorsamen Stande lassen
zwar gern « den Druck der Renitenten geschehen , suchen
« her doch die Landes . Constitution aufrecht zu erhalten .

Zweiter Abschnitt .
§ . 1 . Die östfriesische » Unruhen werden -ein Ge .

tzenstand der - Verhandlungen zwischen Holland ,
England , und Zrankreich auf dem Friedens . Lon .

grcß Zu Soisions . §. 2 . Der holländische Gesandte
Hop und der Cardinal Fleury treten mit dem kaiserli ,
chen Gesandten , Grafen von Sinzendorf über die oftfrie -

fischen Angelegenheiten in Conferenz . § . z . Der Fürst
läßt wider alle Verhatrdlungen über die Streitigkeiten
zwischen ihm und den Ständen protestiren . §. 4 Der

Naiftr bestätiget zwar in einer erlassenen Resolution
Nochmalm -chie vorigen Dekrete , befielt aber einen all¬

gemeinen Landtag auszufchkeiben , und errheiler der «
Renitenten eine Amnestie , wenn sie sich völlig
subnrittiren werden . L. 5 . Doch diese zweideutige
Resolution beruhiget so wenig die Stadt Emden , und
ihre Anhänger , §. 6 . als die General . Staaten . Diese
lassen ihre Bedenklichkeiten darüber hem Kaiser in Wien ,
§ . 7 . und den französischen und englischen Gesandten in
Soisions miktheilrn . Dir Folge davon ist eine für dH
Renitenten günstigere - kaiserliche Deklaration ver

* * vori-
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